
Hinweise für Schweinehalter zum Schutz vor Tierseuchen

Kontakt zu Wildschweinen 
verhindern!

Einstreu und Futter 
unzugänglich 

für Wildschweine lagern!

Kein Verfüttern von Grünfutter!

Verfüttern von Küchen- und 
Speiseabfällen ist VERBOTEN!

Regelmäßige Schädlings- und 
Schadnagerbekämpfung!

Verendete Tiere müssen 
über die Tierkörperbeseitigung 

entsorgt werden!

Regelmäßige Reinigung und
Desinfektion von Stall,

Gerätschaften und Fahrzeugen!

Schuh- und Kleidungswechsel 
bei Betreten des Stalles!

Bei Fieber und 
plötzlichen Verendungen

sofort Tierarzt informieren!

Zutritt von Personen nur 
wenn unvermeidlich!
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